
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Steuerstrafrecht entwickelt sich zu einem Dauerbrenner: Wäh-

rend die Finanzverwaltung eine neue CD mit Steuerdaten aus der 

Schweiz angekauft hat, hat der Bundesgerichtshof die Anforderun-

gen an eine wirksame Selbstanzeige verschärft. Nicht vergessen 

sollten Sie aber vor allem die Änderungen im Umsatzsteuerrecht, 

die zum 1. Juli 2010 in Kraft treten. Ebenfalls einen Blick wert ist 

die Konkretisierung, die der Bundesfinanzhof bei der Aufteilung 

gemischt veranlasster Reisekosten mittlerweile vorgenommen hat. 

Neben diesen Schwerpunktthemen finden Sie in dieser Ausgabe 

folgende Inhalte: 

ALLE STEUERZAHLER 

Höhere Anforderungen an Selbstanzeige .................................... 2 

Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2010  ....................... 2 

Schwarz-gelbes Sparpaket  .................................................. 2 

Steuer praktisch nicht handhabbar  ........................................ 3 

Wenn Kinder flügge werden...  ............................................. 4 

Außergewöhnliche Belastung der Eltern eines behinderten Kindes  ... 5 

Keine Verzinsung von zu Unrecht nicht ausgezahlten Steuern  ......... 6 

UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER 

Änderungen im Umsatzsteuerrecht ........................................... 3 

Umsatzsteuer auf Verpflegungsleistungen .................................. 4 

GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER 

Fehlgeschlagene Vorgesellschaft nicht körperschaftsteuerpflichtig  .. 4 

Altersteilzeit für GmbH-Geschäftsführer  ................................. 5 

ARBEITGEBER 

Mahlzeitengestellung im betrieblichen Interesse  ........................ 4 

ARBEITNEHMER 

Unterschiedliche Behandlung von Kinderzuschüssen zur Rente  ....... 3 

Werbungskostenabzug für Fortbildungsreisen .............................. 5 

KAPITALANLEGER 

Musterverfahren zum Werbungskostenabzug bei Kapitalerträgen  ..... 3 

Latente Einkommensteuer ist keine Nachlassverbindlichkeit  .......... 5 

Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer ist vorläufig  ............. 6 

 = diese Meldung finden Sie in der Spalte „Kurz notiert“ 
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10.6. Lohnsteuer: Anmeldung und Ab-

führung für Mai 2010. 

 Umsatzsteuer: Voranmeldung und 

Vorauszahlung für Mai 2010. 

 Einkommen- u. Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag: Vorauszah-

lung für das 2. Quartal 2010. 

 Körperschaftsteuer, Solidaritäts-

zuschlag: Vorauszahlung für das 2. 

Quartal 2010. 

 Getränke- & Vergnügungssteuer: 

Zahlung für Mai 2010 – in einigen 

Gemeinden abweichende Termine. 

14.6. Ende der Zahlungsschonfrist für 

die am 14.6. fälligen Zahlungen. 

28.6. Sozialversicherungsbeiträge: Spä-

testens heute müssen die Junibei-

träge auf dem Konto des Sozialver-

sicherungsträgers eingehen. 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Die Frauen geben mehr Geld 

aus, als der Mann verdient, damit 

die Leute glauben, dass er mehr 

verdient, als die Frau ausgibt.« 

Danny Kaye 

 

»Es ist meistens leichter, mit 

einem Mann auszukommen als 

mit seinem Geld.« 

Ingrid van Bergen 
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Höhere Anforderungen an Selbstanzeige 

Der Bundesgerichtshof hat die Anforderungen an eine strafbe-
freiende Selbstanzeige deutlich verschärft. Unterdessen hat 
die Finanzverwaltung weitere Steuerdaten angekauft. 

Diskutiert wird ein schärferes Vorgehen gegen Steuersünder zwar 

regelmäßig in der Politik, aber passiert ist bis jetzt nur wenig. Der 

Grund dafür ist klar: Ohne die Aussicht auf Straffreiheit hat der 

Fiskus nur wenig Hoffnung, auch nur einen reuigen Sünder zu einer 

lohnenden Beichte zu bewegen. Außerdem bietet das Gesetz dem 

Staat schon reichlich Handhabe, um gegen Steuersünder vorzuge-

hen - immerhin liegt die Höchststrafe für Steuerhinterziehung bei 

10 Jahren Haft. 

Nachdem der Bundesgerichtshof vor einiger Zeit bereits die Vorga-

ben für die Strafzumessung verschärft hat - ab einem Hinterzie-

hungsbetrag von einer Million Euro ist eine Haftstrafe jetzt kaum 

noch vermeidbar - zieht er nun erneut die Zügel an: Eine Selbstan-

zeige hat ab sofort nur dann strafbefreiende Wirkung, wenn der 

Steuersünder wieder komplett in die Steuerehrlichkeit zurückkehrt. 

Es genügt also nicht, wenn er von mehreren bisher den Finanzbe-

hörden verheimlichten Auslandskonten nur diejenigen offenbart, 

deren Aufdeckung er fürch-

tet; er muss hinsichtlich aller 

Konten reinen Tisch machen. 

Die sogenannte Teilselbstan-

zeige ist damit passe.  

Ist die Steuerhinterziehung 

erst einmal entdeckt, kommt 

eine strafbefreiende Selbst-

anzeige nicht mehr in Be-

tracht. Auch diese Vorschrift interpretiert der Bundesgerichtshof 

jetzt schärfer: Stehen die Steuerfahnder mit einem Durchsu-

chungsbeschluss vor der Tür, ist die Möglichkeit zur strafbefreien-

den Selbstanzeige versperrt. Das gilt dann auch für andere Sach-

verhalte, die nicht Anlass für die Durchsuchung sind, sondern da-

mit allenfalls in sachlichem Zusammenhang stehen. 

Wie relevant diese Änderung der Rechtsprechung für viele Kapital-

anleger ist, zeigen zwei Daten. Zum einen hat die Berichterstat-

tung über den Ankauf von Daten geheimer Schweizer Bankkonten 

zu einem regelrechten Boom von Selbstanzeigen geführt: Seit An-

fang des Jahres haben sich nach Angaben der Deutschen Steuerge-

werkschaft fast 20.000 Steuersünder selbst angezeigt. Das ist bei-

nahe zehnmal so viel als sonst in einem ganzen Jahr. 

Zweitens vermeldet Niedersachsens Finanzminister, man habe er-

folgreich eine CD mit rund 20.000 Kontodaten angekauft. Dabei 

handelt es sich wohl um die Datensammlung, die ursprünglich dem 

Land Baden-Württemberg angeboten worden war. Da die Finanz-

verwaltung diese Datensammlung bereits besitzt, ist es für die Be-

troffenen jetzt für eine Selbstanzeige zu spät: Seit dem 8. Juni 

15:47 Uhr gelten die Steuervergehen als entdeckt. 

Dass Not erfinderisch macht, zeigt unterdessen Spanien: Um die 

desolate Haushaltslage in den Griff zu bekommen, sollen Steuer-

sünder im Tausch für die Straffreiheit niedrig verzinste Staatsan-

leihen kaufen. Angesichts dessen, dass es um die öffentlichen Fi-

nanzen auch in Deutschland nicht gerade rosig bestellt ist, ist es 

wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Politik auch hierzulande ähn-

liche Vorschläge auf den Tisch legt.  

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Regierungsentwurf zum 
Jahressteuergesetz 2010 

Mittlerweile liegt das Jahressteuergesetz 

2010 als Regierungsentwurf vor, nachdem 

das Bundeskabinett den Referentenent-

wurf mit einigen Änderungen am 19. Mai 

2010 verabschiedet hat. Zu den Änderun-

gen gegenüber dem Referentenentwurf 

zählt unter anderem die vollständige 

Gleichstellung von eingetragenen Lebens-

partnerschaften mit Ehepaaren im Be-

reich der Erbschaft- und Grunderwerb-

steuer: Lebenspartner sollen zukünftig 

ebenfalls zur Steuerklasse I gehören und 

wie Ehepartner von der Grunderwerb-

steuer befreit sein. 

 

Schwarz-gelbes Sparpaket 

Am 9. Juni hat die Bundesregierung ihre 

Pläne präsentiert, mit denen sie die 

Staatsverschuldung in den Griff bekom-

men und die im Grundgesetz verankerte 

Schuldenbegrenzung einhalten will. In 

dem Sparpaket sind auch eine ganze Rei-

he steuerlicher Maßnahmen enthalten, 

die aber direkt in erster Linie Großunter-

nehmen betreffen. Die übrige Wirtschaft 

ist daher in erster Linie durch die Weiter-

gabe dieser Mehrbelastungen an die Kun-

den betroffen. 

 Beim Elterngeld bleibt der Höchstbe-

trag von 1.800 Euro erhalten. Bei ei-

nem Nettoeinkommen von über 1.240 

Euro sinkt die Berechnungsgrundlage 

allerdings von 67 auf 65 %. 

 Bis der Luftverkehr in den Emissions-

handel einbezogen wird, erhebt der 

Bund eine Luftverkehrsabgabe für alle 

Passagiere, die von einem deutschen 

Flughafen starten. 

 Eine Einschränkung der Ausnahmerege-

lungen bei der Ökosteuer soll Mehrein-

nahmen von 1,5 Milliarden Euro brin-

gen. 

 Eine noch nicht näher spezifizierte Fi-

nanzmarktabgabe soll Mehreinnahmen 

bringen, entweder als internationale 

oder als nationale Lösung. 

 Die Bundesregierung will das Fiskusvor-

recht im Insolvenzverfahren wieder 

einführen. Die Abschaffung dieses Vor-

rechts habe zu einer erheblichen Privi-

legierung von Banken geführt. 

 Sondergewinne der Energiekonzerne 

von 2,3 Milliarden Euro aus der geplan-

ten Laufzeitverlängerung für Atom-

kraftwerke sollen über eine Steuer auf 

Brennelemente abgeschöpft werden. 
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Änderungen im Umsatzsteuerrecht 

Zum 1. Juli 2010 treten mehrere Änderungen im Umsatzsteuer-
recht in Kraft, darunter bei der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers und den Zusammenfassenden Meldungen. 

Anfang des Jahres wurde das Gesetz zur Umsetzung steuerrechtli-

cher EU-Vorgaben verabschiedet. Darin enthalten sind auch eine 

ganze Reihe von Änderungen im Umsatzsteuerrecht, die im Gegen-

satz zu den anderen Änderungen erst zum 1. Juli 2010 in Kraft tre-

ten werden. Betroffen ist von den Änderungen fast jedes Unter-

nehmen - und sei es nur wegen des jetzt möglichen Vorsteuerab-

zugs bei einigen Postdienstleistungen. 

 Postdienstleistungen: Ab dem 1. Juli 2010 sind nur noch Post-

dienstleistungen umsatzsteuerfrei, die einer flächendeckenden 

Grundversorgung der Bevölkerung dienen. Umsatzsteuerpflichtig 

werden dann unter anderem Paketsendungen über 10 kg, Ex-

press- und Nachnahmesendungen oder Postvertriebsstücke mit 

größerer Stückzahl. Betroffen sind nur die Leistungen der Deut-

schen Post AG, da sie bisher als Einzige von der Umsatzsteuer 

befreit war. Zu den jetzt steuerpflichtigen Leistungen gehört 

auch die gerne für Werbe-

sendungen genutzte IN-

FOPOST. Der hauptsäch-

lich von Kleinbetrieben 

genutzte INFOBRIEF bleibt 

dagegen umsatzsteuerfrei. 

Ausführliche Informatio-

nen zu allen betroffenen 

Produkten gibt die Post 

auf ihrer Website. 

 Zusammenfassende Meldungen: Zusammenfassende Meldungen 

(ZM) müssen künftig monatlich statt quartalsweise abgegeben 

werden, sofern der meldepflichtige Umsatz 50.000 Euro pro 

Quartal übersteigt. Im Gegenzug wird die Abgabefrist vom 10. 

auf den 25. des Folgemonats verlängert. Allerdings gibt es dann 

nicht mehr die Möglichkeit, eine Dauerfristverlängerung für die 

ZM in Anspruch zu nehmen. Bis Ende 2011 liegt die Umsatzgren-

ze für die monatliche Abgabepflicht bei einem Umsatz von 

100.000 Euro pro Quartal. Wird die Umsatzgrenze im Lauf des 

Quartals überschritten, muss der Unternehmer eine ZM für den 

laufenden Kalendermonat und die eventuell bereits abgelaufe-

nen Kalendermonate des laufenden Quartals abgeben, und zwar 

bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die 

Grenze überschritten wurde. Angaben zu Dienstleistungen, für 

die die Leistungsempfänger die Steuer in ihrem Ansässigkeits-

staat schulden, sind jetzt in dem Meldezeitraum zu machen, in 

dem die Leistungen tatsächlich ausgeführt wurden statt wie 

bisher im Zeitraum der Rechnungsausstellung. 

 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Einige An-

passungen im Umsatzsteuerrecht dienen der Bekämpfung des 

Steuerbetrugs. So gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers nun auch für Emissionszertifikate, und Dauerleis-

tungen sind künftig zumindest einmal jährlich zu besteuern. 

Eine Änderung im Umsatzsteuerrecht ist allerdings schon rückwir-

kend zum Jahresbeginn in Kraft getreten: Jetzt erhalten auch Per-

sonenkreise, die bisher keine UStIdNr beantragen konnten (zum 

Beispiel Kleinunternehmer), vom Bundeszentralamt für Steuern auf 

Antrag eine UStIdNr.  

Musterverfahren zum Werbungs-
kostenabzug bei Kapitalerträgen 

Seit der Einführung der Abgeltungsteuer 

können keine Werbungskosten mehr im 

Zusammenhang mit Kapitalerträgen abge-

zogen werden. Sie gelten unabhängig von 

ihrer Höhe als durch den Sparer-

Pauschbetrag von 801 Euro (1.602 bei zu-

sammenveranlagten Ehegatten) abgegol-

ten. Ob diese Ungleichbehandlung gegen 

den Gleichheitssatz und das Gebot der 

Folgerichtigkeit verstößt, soll nun in ei-

nem Musterverfahren überprüft werden, 

das der Bund der Steuerzahler unter-

stützt. 

 

Unterschiedliche Behandlung von 
Kinderzuschüssen zur Rente 

Während Kinderzuschüsse zu einer Rente 

aus einem berufsständischen Versor-

gungswerk der vollen Besteuerung unter-

liegen, sind die Kinderzuschüsse zu einer 

Rente aus gesetzlichen Rentenversiche-

rungen steuerfreie Einnahmen. Diese Un-

gleichbehandlung verstößt nach Ansicht 

des Finanzgerichts Münster nicht gegen 

den verfassungsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatz, denn dafür gebe es einen 

triftigen Grund: Wer Kinderzuschüsse aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung be-

zieht, hat keinen Anspruch auf Kinder-

geld. Letztlich ist damit ein Kinderzu-

schuss aus der gesetzlichen Rentenversi-

cherung zwar steuerfrei, führt aber 

gleichzeitig zur Kürzung des Kindergelds. 

Der Kinderzuschuss aus der berufsständi-

schen Versorgungseinrichtung dagegen ist 

zwar steuerpflichtig, wirkt sich aber auch 

nicht auf das Kindergelt aus. 

 

Steuer praktisch nicht handhabbar 

Ein seltener Akt der Selbsterkenntnis 

kommt von der Finanzverwaltung: In einer 

Verfügung der Oberfinanzdirektion Frank-

furt am Main heißt es wörtlich, eine be-

stimmte Regelung im Umsatzsteuerrecht 

sei in der Praxis nicht handhabbar und 

brauche daher bis auf Weiteres nicht 

mehr beachtet zu werden. Es geht dabei 

um Restaurationsleistungen im grenzüber-

schreitenden Bahnverkehr sowie an Bord 

von Flugzeugen und Schiffen. Betroffen 

sind also fast ausschließlich Großunter-

nehmen. Für andere Steuerzahler hat die 

Verfügung daher in erster Linie Unterhal-

tungswert aufgrund der darin enthaltenen 

Selbstreflexion. Diese ist der Finanzver-

waltung hoffentlich Anlass, in Zukunft 

verstärkt vor der Verabschiedung von Ge-

setzen über deren praktische Handhabung 

nachzudenken. 



 

 4 

Umsatzsteuer auf Verpflegungsleistungen 

In zwei aktuellen Schreiben befasst sich das Bundesfinanzmi-
nisterium mit der Umsatzsteuer auf Verpflegungsleistungen in 
Hotels, Kinos, Sporthallen und Stadien. 

Das Thema „Umsatzsteuer auf Verpflegungsleistungen“ und die 

Frage, ob nun im konkreten Fall eine ermäßigte Besteuerung als 

Lieferung von Speisen oder eine voll steuerpflichtige sonstige Leis-

tung vorliegt, gehört zu den Dauerbrennern des Umsatzsteuer-

rechts. Das Bundesfinanzministerium hat die Steuerpraxis in den 

letzten Wochen gleich mit zwei Schreiben bereichert, die sich in 

der einen oder anderen Weise mit der Umsatzsteuer auf Verpfle-

gungsleistungen befassen.  

Im ersten Schreiben geht das Ministerium auf die Vorlagebeschlüs-

se des Bundesfinanzhofs aus dem letzten Jahr ein. Der Bundesfi-

nanzhof hatte nämlich mehrere Fallkonstellationen dem Europäi-

schen Gerichtshof mit der Frage vorgelegt, ob diese nach der EU-

Mehrwertsteuerrichtlinie jeweils als Lieferung von Speisen und Ge-

tränken oder als sonstige Leistung anzusehen sind. Grundsätzlich 

will das Ministerium bis zu einer endgültigen Entscheidung erst 

einmal an seinen bisherigen Ansichten zur Aufteilung festhalten. 

In einem Punkt will die Finanzverwaltung allerdings schon jetzt 

nachgeben: Entgegen der bisherigen Beurteilung wird die Bestuh-

lung in Kinos, Sporthallen und Stadien nicht zum Verzehr von Spei-

sen bereitgehalten, sofern keine zusätzlichen Vorrichtungen vor-

handen sind, die den bestimmungsgemäßen Verzehr der Speisen 

und Getränke an Ort und Stelle ermöglichen. Getränkehalter, die 

das bloße Abstellen eines Ge-

tränks ermöglichen, sind kei-

ne zusätzlichen Vorrichtungen 

in diesem Sinne. 

Die sonstigen Dienstleistungs-

elemente wie die Bereitstel-

lung und Reinigung der Toilet-

ten sowie die Reinigung der 

Kinosäle müssen ohnehin und 

unabhängig vom Verkauf der Speisen erbracht werden. Kinobetrei-

ber ebenso wie die Pächter von Stadionkiosken können also bei ih-

ren Umsätzen jetzt von einer Lieferung von Speisen ausgehen, die 

dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. Diese neue Regelung gilt in 

allen offenen Fällen. Für vor dem 1. Juli 2010 ausgeführte Umsät-

ze wird es jedoch nicht beanstandet, wenn der Unternehmer die 

Bestuhlung als Verzehreinrichtung ansieht. 

Beim zweiten Schreiben handelt es sich um einen Nichtanwen-

dungserlass, der die Verpflegung in Hotels betrifft. Es geht dabei 

um ein Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Januar 2009. Die Rich-

ter hatten damals entschieden, dass die Verpflegungsleistung eine 

Nebenleistung zur Übernachtungsleistung ist, weil sie im Vergleich 

zur Unterbringung einen nur geringen Teil des Pauschalentgelts 

ausmacht. Außerdem gehöre die Verpflegung zu den traditionellen 

Aufgaben eines Hoteliers, wie bereits die allgemein gebräuchli-

chen Begriffe „Halbpension” und „Vollpension” zeigen würden. 

Dieses Urteil konnte der Finanzverwaltung so lange egal sein, wie 

Beherbergungsleistungen und Verpflegungsleistungen beide der 

vollen Umsatzsteuer unterlagen. Jetzt aber würde die Betrachtung 

der Verpflegungsleistung als Nebenleistung dazu führen, dass sie 

nicht mehr gesondert auszuweisen wäre und damit ebenfalls der 

ermäßigten Besteuerung von Beherbergungsleistungen unterliegen 

Mahlzeitengestellung im 
betrieblichen Interesse 

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist 

ein Finanzgericht zu der Ansicht gelangt, 

dass die Mahlzeitengestellung im über-

wiegend betrieblichen Interesse des Ar-

beitgebers erfolgt. In der Folge unterlie-

gen die Mahlzeiten nicht als Sachbezug 

der Lohnsteuer. Diesmal ging es um die 

Betreuer in einem Kindergarten. Dass sie 

gemeinsam mit den Kindern die Mahlzei-

ten einnehmen, dient vor allem pädagogi-

schen Gründen und der Betreuung der 

Kinder. Demgegenüber tritt das private 

Interesse der Betreuer an der Einnahme 

von Mahlzeiten in den Hintergrund, denn 

sie können nicht frei wählen, ob sie an 

dem gemeinsamen Mittagessen teilneh-

men. 

 

Fehlgeschlagene Vorgesellschaft 
nicht körperschaftsteuerpflichtig 

Eine GmbH-Vorgesellschaft, die später 

nicht als GmbH eingetragen wird, ist nicht 

körperschaftsteuerpflichtig. Sie wird dann 

als Personengesellschaft besteuert, und 

auch ein geplantes Organschaftsverhältnis 

wirkt sich steuerlich nicht aus. 

 

Wenn Kinder flügge werden... 

Zwei neue Urteile befassen sich mit dem 

Kindergeldanspruch während der Ausbil-

dungszeit, und in beiden Fällen geht es 

um eine Ausbildung in der Luftfahrtbran-

che. Das Finanzgericht Köln meint, dass 

auch die mehrwöchige Vorbereitung auf 

die Tätigkeit als Flugbegleiterin eine Be-

rufsausbildung ist. Entscheidend sei, dass 

während der Schulungszeit noch kein Ar-

beitsverhältnis bestand und kein Lohn be-

zahlt wurde. Auch hätte die angehende 

Stewardess die Schulungskosten zurück-

zahlen müssen, falls sie im Anschluss an 

die Schulung keinen Arbeitsvertrag mit 

der Fluggesellschaft abgeschlossen hätte. 

Zu dieser Entscheidung ist jetzt eine Revi-

sion beim Bundesgerichtshof anhängig. 

Der hat unterdessen im Fall eines ange-

henden Piloten entschieden, dass auch 

der Erwerb der ersten Musterberechtigung 

für einen bestimmten Flugzeugtyp Teil 

der Ausbildung ist. Der junge Pilot hatte 

zwischen der Pilotenausbildung und dem 

Erwerb der Musterberechtigung fast ein 

Jahr in Vollzeit gearbeitet, weil beim zu-

künftigen Arbeitgeber noch kein Bedarf 

an neuen Piloten bestand. Das sei un-

schädlich, meint der Bundesfinanzhof, so-

lange der Jahresgrenzbetrag nicht über-

schritten wird. 
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würde. Bevor nun zu viele Hotelbetreiber auf die Idee kommen, 

sich auf dieses Urteil zu berufen, hat die Finanzverwaltung lieber 

einen Nichtanwendungserlass erlassen, der sich allerdings nicht 

auf das gesamte Urteil bezieht, sondern nur auf die Aussage, dass 

Verpflegungsleistungen eine Nebenleistung zur Übernachtungsleis-

tung ist. 

Das Bundesfinanzministerium argumentiert, dass die Verpflegungs-

leistungen - beginnend beim Frühstück, über die Halb- und Voll-

pension bis hin zur All-Inclusive-Verpflegung - für den Leistungs-

empfänger in der Regel einen eigenen Zweck darstellt. Die Ver-

pflegungsleistung diene nicht nur dazu, die Übernachtungsleistung 

unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen, denn Über-

nachtungsleistungen würden häufig ohne Verpflegungsleistungen 

angeboten. Art und Umfang der Verpflegungsleistungen seien in 

der Regel vom Hotelgast frei wähl- und buchbar.  

 

Werbungskostenabzug für Fortbildungsreisen 

Der Bundesfinanzhof hat die ersten Entscheidungen zur Auftei-
lung gemischt veranlasster Reisekosten veröffentlicht. 

Vor kurzem hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofs in einem 

wegweisenden Beschluss entschieden, dass Aufwendungen für ge-

mischt veranlasste Reisen grundsätzlich in einen beruflich und ei-

nen privat veranlassten Teil aufgeteilt werden können. Jetzt hat 

der Bundesfinanzhof nachgelegt: In zwei aktuellen Urteilen haben 

die Richter ihre Vorstellungen zum Werbungskosten- und Betriebs-

ausgabenabzug konkretisiert. 

Im ersten Fall ging es um eine Englischlehrerin, die zusammen mit 

anderen Lehrern an einer Fortbildungsreise für Englischlehrer nach 

Dublin teilnahm. Für die einwöchige Gruppenreise gewährte der 

Arbeitgeber Dienstbefreiung. Zum Reiseprogramm gehörten unter 

anderem eine Stadtrundfahrt in Dublin, Vorträge zu kulturellen 

und sozialpolitischen Themen, 

der Besuch einer Theaterauf-

führung, ein Tagesausflug und 

ein Dublin Literary Pub Crawl. 

Das Finanzamt lehnte den Ab-

zug der Reisekosten rundweg 

ab. Dem hat der Bundesfi-

nanzhof widersprochen: Wenn 

nicht nur berufliche, sondern 

auch beachtliche private Gründe die Klägerin bewogen haben, an 

der Reise teilzunehmen,  sind die Aufwendungen für die Reise auf-

zuteilen. Diese Gründe bilden das auslösende Moment für die Reise 

und sind anhand der Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. Der 

Steuerzahler hat dabei laut dem Bundesfinanzhof eine umfassende 

Darlegungs- und Nachweispflicht. 

Für eine berufliche Veranlassung ist neben einer fachlichen Orga-

nisation vor allem maßgebend, dass das Programm auf die beson-

deren beruflichen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten und 

der Teilnehmerkreis im Wesentlichen homogen ist. Einer berufli-

chen Veranlassung steht nicht schon entgegen, dass die im berufli-

chen Interesse gewonnenen Erkenntnisse auch im privaten Bereich 

angewendet werden können. Die berufliche Veranlassung kann das 

Finanzamt auch nicht mit der Begründung bestreiten, der Beruf er-

fordere Aufwendungen, die für andere Steuerpflichtige Privatauf-

wendungen sind. 

Außergewöhnliche Belastung der 
Eltern eines behinderten Kindes 

Unterhaltsaufwendungen sind nur dann 

zwangsläufig, wenn der Unterhaltsemp-

fänger außerstande ist, sich selbst zu un-

terhalten. Grundsätzlich ist ein volljähri-

ges Kind daher verpflichtet, seinen Ver-

mögensstamm im Rahmen des Zumutba-

ren zu verwerten, bevor es seine Eltern 

auf Unterhalt in Anspruch nimmt. Aller-

dings darf ein schwerbehindertes Kind, 

das angesichts der Schwere und der Dauer 

seiner Erkrankung seinen Grundbedarf 

und behinderungsbedingten Mehrbedarf 

nicht selbst zu decken in der Lage ist, zur 

Altersvorsorge maßvoll Vermögen bilden. 

Der Bundesfinanzhof hat deshalb den El-

tern einer am Down-Syndrom leidenden 

Tochter den Abzug von außergewöhnli-

chen Belastungen bewilligt, obwohl die 

Tochter Besitzerin eines Mehrfamilienhau-

ses war, das ihr der Großvater geschenkt 

hatte. 

 

Altersteilzeit für 
GmbH-Geschäftsführer 

Auch GmbH-Geschäftsführer haben An-

spruch auf Altersteilzeit, meint das Sozi-

algericht Düsseldorf: Hält der alleinver-

tretungsberechtigte Gesellschafter-

Geschäftsführer zwar mehr als 50 % des 

Stammkapitals, ist er aber wirksam treu-

händerisch gegenüber seiner Ehefrau ge-

bunden, kann er bei der GmbH abhängig 

beschäftigt sein. Dann kann er, vorbehalt-

lich der Erfüllung weiterer Voraussetzun-

gen, zum begünstigten Personenkreis des 

Altersteilzeitgesetzes gehören und ent-

sprechende Leistungen beanspruchen. 

 

Latente Einkommensteuer ist 
keine Nachlassverbindlichkeit 

Kapitalvermögen ist für den Erben zwar 

die flexibelste, aber meist auch die teu-

erste Form eines Erbes. Diese Erfahrung 

machte ein Erbe beim Bundesfinanzhof. 

Der hat nämlich festgestellt, dass die bis 

zum Tod des Erblassers angefallenen, 

aber noch nicht fälligen Zinsansprüche 

(sog. Stückzinsen) auf festverzinsliche 

Wertpapiere mit ihrem Nennwert und oh-

ne Abzug der Kapitalertragsteuer der Erb-

schaftsteuer unterliegen. Fließen die Zin-

sen dann dem Erben zu, kann die dafür 

bei ihm entstehende Einkommensteuer 

nicht als Nachlassverbindlichkeit bei der 

Festsetzung der Erbschaftsteuer abgezo-

gen werden. Der Erbe muss auf den Er-

werb also quasi doppelt Steuern zahlen - 

erst die Erbschaftsteuer, danach noch 

einmal Einkommensteuer. 
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Danach sind bei einer gemischt veranlassten Reise, sofern es sich 

nicht um eine Pauschalreise handelt, zunächst die Kostenbestand-

teile der Reise zu trennen, die sich leicht und eindeutig dem be-

ruflichen und privaten Bereich zuordnen lassen. Für die Aufwen-

dungen, die sowohl den beruflichen als auch den privaten Reiseteil 

betreffen (Beförderung, Hotelunterbringung und Verpflegung), gilt 

das Verhältnis der beruflich und privat veranlassten Zeitanteile als 

sachgerechter Aufteilungsmaßstab. Bei der Bemessung der Zeitan-

teile sind der An- und/oder Abreisetag nur zu berücksichtigen, 

wenn diese Tage zumindest teilweise für touristische oder berufli-

che Unternehmungen zur Verfügung standen. Ansonsten sind diese 

Tage bei der Aufteilung als neutral zu behandeln. 

Der zweite Fall betraf einen angestellten Unfallchirurgen, der Aus-

gaben für einen sportmedizinischen Wochenkurs am Gardasee als 

Werbungskosten geltend machen wollte. Der Kurs, der von der 

Ärztekammer für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Sportmedi-

zin” anerkannt wurde, war an verschiedene Voraussetzungen ge-

knüpft, darunter eine Teilnahme an den von der Ärztekammer an-

erkannten sportmedizinischen Kursen von insgesamt 120 Stunden 

Dauer. Das Programm bestand aus medizinischen Vorträgen und 

der Theorie und Praxis verschiedener Sportarten. Auch hier wurde 

der Kläger von seinem Arbeitgeber für die Fortbildung freigestellt. 

Wieder lehnte das Finanzamt den Werbungskostenabzug komplett 

ab. Das Finanzgericht dagegen gab der Klage teilweise statt, weil 

die Aufwendungen zur Hälfte beruflich und zur anderen Hälfte pri-

vat veranlasst seien. Diese Aufteilung hat der Bundesfinanzhof be-

stätigt. Dass das Finanzgericht die Ausübung verbreiteter Sportar-

ten in einem Urlaubsgebiet dem privaten Bereich zugeordnet hat, 

hat der Bundesfinanzhof akzeptiert, gleichzeitig aber auch ange-

deutet, dass auch dieser Teil beruflicher Natur sein könnte, wenn 

das hinreichend begründet wird.   

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Solidaritätszuschlag auf die 
Abgeltungsteuer ist vorläufig 

Um einer Flut von eigentlich überflüssigen 

Einkommensteuererklärungen vorzubeu-

gen, weist das Bundesfinanzministerium 

darauf hin, dass die Festsetzung des Soli-

daritätszuschlags wegen der anhängigen 

Verfassungsbeschwerden momentan gene-

rell vorläufig ist. Das gilt also auch für die 

Abgeltungsteuer. Sollte im Anschluss an 

eine Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts aufgrund einer Aufhebung des So-

lidaritätszuschlags eine Erstattung fällig 

sein, wird auf Antrag des Steuerpflichti-

gen auch der Solidaritätszuschlag erstat-

tet werden, der auf die mit abgeltender 

Wirkung erhobene Kapitalertragsteuer 

entfallen ist. Ein Antrag auf Wahlveranla-

gung ist insoweit also keine Voraussetzung 

für einen späteren Erstattungsanspruch. 

Allerdings ist der Antrag auf Erstattung 

nur innerhalb der Festsetzungsverjäh-

rungsfrist zulässig, wenn keine Einkom-

mensteuererklärung abgegeben wurde. 

 

Keine Verzinsung von zu Unrecht 
nicht ausgezahlten Steuern 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ent-

hält die Abgabenordnung keinen allge-

meinen Grundsatz des Inhalts, dass An-

sprüche des Steuerpflichtigen aus dem 

Steuerschuldverhältnis stets zu verzinsen 

sind. Im Gegenteil ist darin geregelt, dass 

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhält-

nis nur verzinst werden, soweit dies ge-

setzlich vorgeschrieben ist. Ein zu Un-

recht nicht ausgezahltes Steuerguthaben 

kann daher nicht verzinst werden. 

 

 

 


